
N
in

co
pe

r D
ei

ch

AV

AV

Nincoper Ort

1.35

1

ED

1

1

ED

ED

N

Bö
sc

hu
ng

(F
FH

)

Rh

Rh

ED

Rh

ED

Rh

ED

PRIVATE GRÜNFLÄCHE
vorgesehene Oberflächenentwässerung

PR
IV

AT
E 

GR
ÜN

FL
ÄC

HE
vo

rg
es

eh
en

e O
be

rflä
ch

en
en

tw
äs

se
ru

ng

PR
IV

AT
E 

GR
ÜN

FL
ÄC

HE

vo
rg

es
eh

en
e O

be
rflä

ch
en

en
tw

äs
se

ru
ng

(C)

(C)

(C)

(C)

(B)

(A)

(A)

(A)

(A)

(A)

(A)

(B)
(D)

(B)

(a)

Straßenwasserreinigung
(FHH)

Ar
be

its
- u

nd
 S

ch
au

we
g

Öl
lei

tun
g

Arbeits- und Schauweg

WA

WA

WA

WA

WA

WA

WA

WA

WA

WA

WA

WA

WA

WA

Pumpwerk
(FHH)

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

GRZ 0,3

GRZ 0,3

GRZ 0,3

GRZ 0,3

GRZ 0,3

GRZ 0,3

GRZ 0,3

GRZ 0,3

GRZ 0,3

GRZ 0,3

GRZ 0,4

GRZ 0,5

GRZ 0,3

GRZ 0,3

Z

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

WA
WA

GRZ 0,2
GRZ 0,2

II
II

24,4

14,05

14,05

11,05

11,05

13

13

7,5

13
,1

6

4

3

8

5

5
5

5

5

13

13

13

13

13

13

13

3
5

5

13

13

13

15

11

11

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

4

9

9

18

18

4

5

5

12

12

3

11

12

7,5

11
,0

23,0

13

9

9

9
11

2

Z

Z

Z

GA
(a)

WA
GRZ 0,3

II

(B)

Bebauungsplan Neuenfelde 17

Festsetzungen

100 50 100 m
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FREIE UND HANSESTADT HAMBURG

Bezirk Harburg Ortsteil 717

Übersichtsplan M   1: 20 000

Kartengrundlage ALKIS - Vervielfältigt mit Erlaubnis der Freien und Hansestadt Hamburg, Landesamt Geoinformation und Vermessung (LGV)

Hinweise
Maßgebend ist die Baunutzungsverordnung in der Fassung vom 21. November
2017 (BGBl. I S. 3787)

Längenmaße und Höhenangaben in Metern

Der Kartenausschnitt (ALKIS) entspricht für den Geltungsbereich des
Bebauungsplans dem Stand vom Mai 2022 und basiert auf dem Bezugssystem
ETRS 89 in der UTM Abbildung

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs
des Bebauungsplans

Allgemeines Wohngebiet

Grundflächenzahl, als Höchstmaß

Zahl der Vollgeschosse als Höchstmaß

nur Einzel- und Doppelhäuser zulässig

Reihenhäuser
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Ausschluss von Nebenanlagen
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Gemeinschaftsstandplätze für Abfallbehälter

Umgrenzung der Grundstücke, denen Flächen mit landschafts-
pflegerischen Ausgleichsmaßnahmen zugeordnet sind

Umgrenzung der Grundstücke, für die GA bestimmt sind

Zuordnung zusammengehöriger Flächen

Zuordnung von Ausgleichsflächen/ -maßnahmen
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Straßenbegrenzungslinie
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Fläche für die Abwasserbeseitigung
sowie für Ablagerungen
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Abgrenzung unterschiedlicher Festsetzungen

Sonstige Abgrenzung

Fläche zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern

Anpflanzung von Einzelbäumen

Anpflanzung von Sträuchern / Baumgruppen

Besondere Festsetzungen (siehe § 2)

Nachrichtliche Übernahmen
Wasserfläche

Fläche mit wasserrechtlichen Regelungen

Kennzeichnungen

Vorhandene unterirdische Leitung

Niederschlagswasser

Begrenzung der unverbindlichen Vormerkung
(vorgesehene Oberflächenentwässerung)

Umgrenzung der Flächen, deren Böden erheblich
mit umweltgefährdenden Stoffen belastet sind (Bodengase)
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342 Freitag, den 3. November 2023. HmbGVBl. Nr. 40 

§1

(1) Der Bebauungsplan Neuenfelde 17 für den Geltungsbe
reich östlich des Nincoper Deichs und südlich des Nincoper 
Orts (Bezirk Harburg, Ortsteil 717) wird festgestellt. Das 
Gebiet wird wie folgt begrenzt: Nincoper Ort - Ostgrenze des 
Flurstücks 1568, Ost- und Südgrenze des Flurstücks 1699, 
über das Flurstück lÖl 7, über das Flurstück 1239, Westgrenze 
des Flurstücks 1239 (Nincoper Deich) der Gemarkung Nin
cop. 

(2) Das maßgebliche Stück des Bebauungsplans und die
ihm beigegebene Begründung sowie die zusammenfassende 
Erklärung gemäß § 10a Absatz l des Baugesetzbuchs werden 
beim Staatsarchiv zu kostenfreier Einsicht für jedermann nie
dergelegt. 

(3) Es wird auf Folgendes hingewiesen:

1. Ein Abdruck des Plans, die Begründung sowie die zusam
menfassende Erklärung können beim örtlich zuständigen
Bezirksamt während der Dienststunden kostenfrei eingese
hen werden. Soweit zusätzliche Abdrucke beim Bezirksamt
vorhanden sind, können sie gegen Kostenerstattung erwor
ben werden.

2. Wenn die in den §§ 39 bis 42 des Baugesetzbuchs bezeich
neten Vermögensnachteile eingetreten sind, kann ein
Entschädigungsberechtigter Entschädigung verlangen. Er
kann die Fälligkeit des Anspruchs dadurch herbeiführen,
dass er die Leistung der Entschädigung schriftlich bei dem
Entschädigungspflichtigen beantragt. Ein Entschädigungs
anspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von drei Jahren
nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die in Satz 1
bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind, die
Fälligkeit des Anspruchs herbeigeführt wird.

3. Unbeachtlich werden

a) eine na.ch § 214 Absatz 1 Satz 1 Nummern 1 bis 3 des
Baugesetzbuchs beachtliche Verletzung der dort
bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften,

b) eine unter Berücksichtigung des § il4 Absatz 2 des Bail
gesetzbuchs beachtliche Verletzung der Vorschriften
über das. Verhältnis des Bebauungsplans und des Flä
chennutzungsplans und

c) nach § 214 Absatz 3 Satz 2 des Baugesetzbuchs beacht-
liche Mängel des Abwägungsvorgangs,

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit der Bekannt
machung des Bebauungsplans schriftlich gegenüber dem 
örtlich zuständigen Bezirksamt unter Darlegung des die 
Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht 
worden sind. 

§2

Für die Ausführung des Bebauungsplans gelten nachste
hende Vorschriften: 

1. In den allgemeinen Wohngebieten werden Ausnahmen
nach § 4 ·Absatz 3 der Baunutzungsverordnung in der
Fassung vom 21. November 2017 (BGB!. I S. 3787),
zuletzt geändert am 3. Juli 2023 (BGB!. I Nr. 176 S. 1, 6),
ausgeschlossen.

2. In den allgemeinen Wohngebieten sind Terrassen bis zu
einer Tiefe von 4m auch außerhalb der überbaubaren
Grundstücksflächen im Anschluss an die Hauptnutzung
zulässig.

3. In den allgemeinen Wohngebieten sind Überschreitun
gen der Baugrenzen durch Balkone und Terrassen bis zu
einer Tiefe von 2 m allgemein zulässig.

4. In den allgemeinen Wohngebieten ist die Oberkante des
Erdgeschossfußbodens mindestens 0,1 m bis maximal
0,3 m über der Höhe des zugehörigen Straßenabschnitte·s
herzustellen.

5. In dem mit „WA(D)" bezeichneten Teil des allgemeinen
Wohngebiets sind nur bauliche Anlagen für den·vorhan
denen Kfz-Betrieb zulässig. Die Erweiterung, Änderung
und Erneuerung der vorhandenen Anlage ist allgemein
zulässig, wenn sichergestellt ist, dass die Immissions�
,richtwerte für Kern-, Dorf- und Mischgebiete gemäß
Nummer 6.1 der Technischen Anleitung zum Schutz
gegen Lärm (TA Lärm) vom 26. August 1998 (Gemeinsa
mes Ministerialblatt S. 503), geändert am 1. Juni 2017
(BAnz. AT 08.06.2017 B 5), an den nächstgelegenen maß
geblichen: Immissionsorten gemäß Nummer A.1.3 des
Anhangs der TA Lärm nicht überschritten werden. Nut
zungsänderungen sind nicht zulässig.

6. Auf den mit ,,(A)" bezeichneten Flächen in der ersten
Baureihe entlang des Nincoper Deichs sind durch Anord
nung der Baukörper oder durch geeignete Grundriss
gestaltung die Schlafräume möglichst den lärmabge
wandten Gebäudeseiten zuzuordnen. Für die Aufent
haltsräume an den lärmzugewandten Gebäudeseiten
muss ein ausreichender Schallschutz durch bauliche
Maßnahmen an Außentüren, Fenstern, Außenwänden
und Dächern der Gebäude geschaffen werden. Wohn-/
Schlafräume in Einzimmerwohnungen und Kinderzim
mer sind wie Schlafräume zu beurteilen.

7. Auf den mit ,,(B)" bezeichneten Flächen sind Schlaf
räume zur lärmabgewandten Gebäudeseite zu orientie
ren. Wohn-/Schlafräume in Einzimmerwohnungen und
Kinderzimmer sind wie Schlafräume zu beurteilen. Für
einen Außenbereich einer Wohnung ist entweder durch
Orientierung an lärmabgewandte Gebäudeseiten oder
durch bauliche Schallschutzmaßnahmen, wie zum Bei
spiel verglaste Loggien mit teilgeöffneten Bauteilen,
sicherzustellen, dass durch diese baulichen Maßnahmen
insgesamt eine Schallpegeln;iinderung erreicht wird, die
es ermöglicht, dass in dem der Wohnung zugehörigen
Außenbereich ein Tagpegel von kleiner65 dB(A) erreicht
wird.

8. Der Gemeinschaftsstandplatz für Abfall- und Sammel-'
behälter ist von den angrenzenden Flächen abzuschir
men und mit einer Laubgehölzhecke als geschnittene
Hecke (gemäß Pfla:nzliste) in einer Höhe von 1,25 m und
einer Mindestbreite von 0,8 m einzugrünen. Eine gering
fügige Abweichung von der Lage und der Größe des
Gemeinschaftsstandplatzes für Abfallbehälter kann zuge
lassen werden.

9. Es gelten folgende gestalterische Festsetzungen:

9.1 Für die Außenwände der Gebäude ist rotes bis rotbraunes 
Ziegelmauerwerk zu verwenden. Untergeordnete Bau
teile können in anderen Materialien ausgeführt.werden, 
wenn das Ziegelmauerwerk vorherrschend bleibt. Für 
die Fassaden und Fensterrahmen sind je Gebäude oder 
Gebäudegruppe einheitliche Farben zu verwenden. 

9.2 Dächer von Wohngebäuden sind als Satteldächer mit 
einer Neigung zwischen 38 Grad und 45 Grad auszubil
den. 

9.3 Für die Dachdeckung der. Hauptgebäude sind bei einer 
Verwendung von Dachpfanne·n oder Dachsteinen nur 
rote Farbgebungen ohne glänzende oder glasierte Ober
fläche zulässig. 

9.4 Im allgemeinen Wohngebiet sind Einzelhäuser giebel
ständig.zur Straße zu errichten. 
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zusammenfassende Erklärung zum Bebauungsplan Neuenfelde 17 

Der Belang der Wohnbedürfnisse der Bevölkerung durch die Schaffung von familiengerechtem 
Wohnraum spricht für das Vorhaben. Die ermittelten erheblichen Beeinträchtigungen für den 
Naturhaushalt, die nicht im Plangebiet ausgeglichen werden können, werden vollständig au
ßerhalb des Plangebietes kompensiert. Die Belange der angrenzenden 'landwirtschaftlichen 
Betriebe wurden berücksichtigt. Die angrenzende landwirtschaftliche Nachbarschaft - und hier 
insbesondere die intensive obst.bauliche Nutzung - wird nicht unangemessen in ihrer Wirt
schaftsweise eingeschränkt. Ein verträgliches Nebeneinander von Wohnen und landwirt
schaftlichen Flächen kann mit den beschriebenen Maßnahmen gewährleistet werden. 

Dem Belang des im Plangebiet vorhandenen Gewerbebetriebes wurde mit einer Bestandssi
cherung in Form einer Fremdkörperausweisung im Allgemeinen Wohngebiet entsprochen. 

Die vorhandene Bestandsbebauung wurde ebenfalls in die Abwägung einbezogen. Der Be
stand wurde weitestgehend gesichert. Wo möglich wurden Erweiterungsmöglichkeiten in die 
Planung integriert. Durch rückwärtige Bebauungsmöglichkeiten im Bereich zwischen Alt- und 
Neubebauung werden städtebaulich geordnete Übergänge geschaffen. 

Mit den beschriebenen Planu_ngszielen ergeben sich keine weiteren zu prüfenden Standort
und Nutzungsalternativen. 

Heiko Stolzenburg 

Fachamtsleiter Stadt- und Landschaftsplanung im 
Bezirksamt Harburg, Dezernat Wirtschaft, Bauen und Umwelt 
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